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Erwägungen

E. 1
November 1999 Verwaltungsbeschwerde an den Rat der Eidgenössischen Technischen
Hochschulen (ETH-Rat) mit dem Begehren, die Verfügung

E. 2
Aufl., Zürich 1998, Rz. 295). Das Recht auf Akteneinsicht steht zudem in enger Beziehung
zur persönlichen Freiheit. Wenn die Akten persönliche Angaben enthalten oder
anzunehmen ist, dass sie solche enthalten, führt dieses Recht über den Bereich des hängigen
Verfahrens hinaus. Es kann auch nach Abschluss der Sache oder sogar vor jedem
Streitverfahren geltend gemacht werden, auch wenn es nur darum geht, falsche
Eintragungen zu entfernen oder zu berichtigen (BGE 113 Ia 5 E. 4b/bb; Jean-François
Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, Basel/Frankfurt am Main 1995, N. 1808bisad N.
1808). Nach Art. 27 Abs. 1 Bst. b VwVG darf die Behörde die Einsichtnahme in Akten aber
verweigern, wenn wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die
Geheimhaltung erfordern. Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich dabei nur auf die
Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen (Abs. 2). Die
Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichte Urkunden
und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene
Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden (Abs. 3).
Nicht jedes entgegenstehende private Interesse rechtfertigt zudem die Verweigerung der
Akteneinsicht. In Frage kommt hier vor allem der Persönlichkeitsschutz; so haben
Auskunftspersonen ein Interesse daran, dass ihre Identität nicht bekanntgegeben wird,
wobei sie im Falle der blossen Denunziation und des Handelns aus sachfremden Motiven
grundsätzlich keinen Schutz verdienen (BGE 122 I 165 E. 6c/bb; BGE vom 11. Juni 1996,
in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1997 S. 571 E. 6c;
BGE 113 Ia 4 E. 4a und BGE 113 Ia 261 E. 4a; Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 303). Es ist
Aufgabe der Verwaltungsbehörde oder des Richters,

E. 3
im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das grundsätzlich
wesentliche Interesse an der Akteneinsicht überwiegt (BGE 122 I 161 E. 6a; BGE vom 11.
Juni 1996, in: ZBl 1997 S. 570 E. 6a; Zwischenentscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen [BRK] vom 17. Februar 1997, in
VPB 61.24 E. 3a, mit weiteren Hinweisen; Kölz/Häner, a. a. O., Rz. 303). Nach der
Rechtsprechung unterliegen ausserdem verwaltungsinterne Dokumente, wie beispielsweise
Aktennotizen oder interne Stellungnahmen, nicht dem Einsichtsrecht. Eine Ausnahme
besteht für den Fall, dass sie einen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens haben, so,
wenn sie zur Feststellung des für die Verfügung wesentlichen Sachverhalts von objektiver



Bedeutung sind (BGE 121 I 227 E. 2a; Aubert, a.a.O.; Kölz/Häner, a. a. O., Rz. 296). Für
den Fall, dass einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert wird, schreibt
Art. 28 VwVG vor, dass auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf,
wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder
schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und
Gegenbeweismittel zu bezeichnen. b. Die Vorinstanz beantragt für eine Reihe von Akten
die Verweigerung der Akteneinsicht. Es handelt sich erstens um Dokumente, die sie zum
Beweis dafür eingereicht hat, dass der Umgangston des Beschwerdeführers gegenüber
Vorgesetzten und Mitarbeitern in belegten Fällen beleidigend und bedrohend war,
insbesondere um ein Memorandum vom 13. August 1993. Dr. S. schildert darin, wie er am
29. Juli 1993 durch den Beschwerdeführer bedroht worden sei. Auf dieses Memorandum
wird auch in der Kündigungsverfügung Bezug genommen. Der Beschwerdeführer hat in
seiner Beschwerde zu dem Vorwurf Stellung genommen, soweit ihm dies auf Grund der
ihm zur Verfügung stehenden Informationen möglich war. Von diesem Memorandum
wurden Kopien an Dritte verschickt, und es liegt bei den Akten der Vorinstanz. Der
Beschwerdeführer hat damit ein über dieses Verfahren hinausgehendes, aus seiner
persönlichen Freiheit fliessendes erhebliches Interesse, das Memorandum einzusehen, um
den Vorfall aus seiner Sicht schildern und gegebenenfalls richtigstellen zu können. Der
Verfasser des Memorandums macht geltend, die physische Integrität von ihm und seiner
Familie sei bei Gewährung der Akteneinsicht gefährdet. Da der Beschwerdeführer ohnehin
schon über den wesentlichen Inhalt des Memorandums und die Person seines Verfassers
unterrichtet ist, erscheint diese Furcht aber als unbegründet. Das Interesse des
Beschwerdeführers ist überwiegend. Hingegen unterliegen die Beilagen ... (interne
Übermittlungsschreiben) sowie die Beilagen ... (handschriftliche Notizen von Dr. S.) nicht
der Akteneinsicht, da sie ohne Einfluss auf das Verfahren sind. Zweitens soll die
Akteneinsicht in die Beilagen ... verweigert werden. Diese betreffen einen Mobbing-Fall,
ohne dass der Beschwerdeführer damit in Beziehung gebracht würde. Sie sind für dieses
Verfahren somit nicht erheblich und können aus den Akten gewiesen werden; der
Beschwerdeführer hat kein Interesse an der Einsicht dieser Dokumente. Weiter legt die
Vorinstanz ein E-Mail vor, in dem schwere Vorwürfe gegen den Beschwerdeführer
geäussert werden und das die Empfehlung enthält, diesen zum Verlassen der betreffenden
Einheit der ETHZ aufzufordern. Es wurde an

E. 4
die Mitglieder der Schulleitung der ETHZ versandt. Der Beschwerdeführer, der seine
Anstellung in dieser Einheit behalten will, hat ein gewichtiges Interesse daran, zu den
Vorwürfen Stellung nehmen zu können. Ein schutzwürdiges Interesse des Verfassers an der
Geheimhaltung des Schreibens besteht dagegen nicht. Schliesslich beantragt die
Vorinstanz, dass ein E-Mail-Wechsel geheimgehalten werde, der den Beitrag des
Regionalen Fernsehsenders über die betreffende Einheit der ETHZ betrifft. Es werden darin
die durch den Beitrag ausgelösten Zuschauerreaktionen diskutiert sowie Mutmassungen
über die Rolle des Beschwerdeführers angestellt. Der E-Mail-Austausch ist für das
Verfahren unerheblich und wird deshalb aus den Akten ausgeschieden.

E. 5
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